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Anlage 3a
zu vorstehender Preisanordnung Nr. 463/1

Ergänzungs-Preisliste 1957 
(gemäß Preisanordnung Nr. 463 vom 14. Oktober 1955 

§ 3 Abs. 2 [GBl. I S. 744]) 
für Schlepperteile aus Temperguß

Waren- Nr. 29 15 00 00

T.frl Stück- Preis
Nr. Bezeichnung Modell-Nr. gewicht DM/

kg Stück

VEB Brandenburger Traktorenwerke
1 Andrehklauen . 423.104.703 1,100 1,30
2 Kupplungs-

Gestängehebel . 403.112.568 0,880 0.70
3 Nachsteilring . . 303 119 853 1,300 1,15
4 Schaltführung . 303 108 712 1,600 1,40
5 Schaltführung . 303 108 718 1,449 1,40
6 Schaltgabeln . . 2.04.0303 1,040 0,78
7 Verschluß-

kappen .................. . 403 119—851 0,400 0,40

Schlepperwerk Nordhausen

8 Andrehldauen . V 1403—02 0.900 1,25
9 Aufnahmen . . . 34 304—01:003—14 0,585 0,69

10 Ausgleichs-
gehäuse, links . 36 304—02:001/02 5,400 5,20

11 Ausgleichs-
gehäuse, rechts . 36 304—02:002/02 12,400 11,90

12 Einstellmuttern 37 304—07:004—14 0,880 1,10
13 Fußpedale . . . . V 1478—20—3 0,710 1.10
14 Gewinderinge . . V 1473—A—05 0.980 1,20
15 Kupplungshebel V 1458—06—1 0,769 0,90
16 Laufringe . . . . 34 304—03:003—14 0.370 0,47
17 Lenksäulen . . . V 1452—01—2 7,250 8,—
18 Mitnehmer-

flansche . . . . . V 1443—03 0,950 1,25
19 Knebelmuttern . V 1482—45 0,215 0,30
20 Pedalhebel . . . . V 1478—15—1 0,385 0,40
21 Ringmuttern . . 502 112—522 0,445 0,50
22 Verschlußdeckel V 1473 A 04 1,230 1,35
23 Winkelschraub-

stutzen................... . V 1481—15 0.205 0,43
24 Zentrierbuchse . 36 004—01:004/04 0,950 1 —

Schlepperwerk Schönebeck

25 Achsteller . . . . 120.465.001—1 15,600 20,60
26 Domflansch . . . 120.290.054—2 * 18,000 19 —
27 Lenkteller . . . . 120.460.001—1 14,300 19,50
23 Ventilbock welle S 02.010:077.3 2,400 2,20

Preisanordnung Nr. 510/1.
— Anordnung über die Preise für Zimmeröfen —

Vom 17. Dezember 1956
Zur Änderung der Preisanordnung Nr. 510 vom 24. No

vember 1955 — Anordnung über die Preise für Zimmer
ölen — (Sonderdruck Nr. 137 des Gesetzblattes) wird 
folgendes angeordnet:

§ 1
Der § 5 der Preisanordnung Nr. 510 erhält folgende 

Fassung:

„(1) Die Einzelhandelsspanne beträgt 23 °/o des In
dustrie- bzw. Herstellerabgabepreises.

(2) Bei Lieferung von Zimmeröfen unmittelbar vom 
Hersteller an nichtindustrielle (nichtgewerbliche) Ab
nehmer sind die Verbraucherpreise zu berechnen.“

§ 2
Diese Preisanordnung tritt mit ihrer Verkündung in 

Kraft.

Berlin, den 17. Dezember 1956

Der Minister für Allgemeinen Maschinenbau

I. V.: B e r n i c k e  
Staatssekretär

Preisanordnung Nr. 543/3.
— Anordnung über die Festsetzung von Erfassungs

preisen landwirtschaftlicher Erzeugnisse —

Vom 22. Dezember 1956

Zur Änderung der Preisanordnung Nr. 543 vom
9. Dezember 1955 — Anordnung über die Festsetzung 
von Erfassungspreisen landwirtschaftlicher Erzeug
nisse — (GBl. I S. 90S) wird im Einvernehmen mit dem 
Minister der Finanzen, dem Minister für Land- und 
Forstwirtschaft und dem Minister für Lebensmittel
industrie folgendes angeordnet:

§ 1
(1) Ab 1. Januar 1957 werden die Erfassungspreise für 

Lebendvieh ohne Schwein', und zwar für

Ochsen, Färsen, Bullen, Kühe und Kälber

gemäß Anlage erhöht. Die Anlage tritt an Stelle der 
Anlage 6a zur Preisanordnung Nr. 543.

(2) Sofern in den §§ 33 und 40 der Preisanordnung 
Nr. 543 von Erfassungspreisen nach Anlage 6a die Rede 
ist, treten an ihre Stelle die in Anlage 1 festgesetzten 
Erfassungspreise und Zuschläge für Lebendvieh ohne 

Schwein.

§ 2
(1) Die Erfassungspreise nach § 1 Abs. 1 gelten auch 

für das Lebendvieh, das vor dem 31. Dezember 1956 
auf das Ablieferungssoll 1957 geliefert wurde.

(2) Bei Tilgung von Ablieferungsschulden von
Lebendvieh ohne Schwein, die nach der Verordnung 
vom 6. September 1956 über die Stundung von Ab
lieferungsschulden aus der Pflichtablieferung landwirt
schaftlicher Erzeugnisse (GEI. I S. 739) gestundet wor
den sind, wird der in dieser Preisanordnung festgelegte 
Erfassungspreis gezahlt.

(3) Bei Tilgung von Ablieferungsschulden von
Lebendvieh ohne Schwein, die infolge der Nichterfül
lung des Ablieferungssolls 1956 entstanden sind, wird 
der im Jahre 1956 gültige Erfassungspreis gezahlt.

§ 3
(1) Diese Preisanordnung tritt am 1. Januar 1957 in 

Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Anlage 6a der Preisanord
nung Nr. 543 außer Kraft-

Berlin, den 22. Dezember 1956

Der Staatssekretär für Erfassung und Aufkauf 
landwirtschaftlicher Erzeugnisse

S t r e i t


